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Erwägungen

E. 1
Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt stellte mit Urteil vom 19. Februar 2025
die Rechtskraft des Urteils des Strafdreiergerichts vom 14. Juni 2023 in Bezug auf die
Zivilforderung und die Entschädigung des amtlichen Verteidigers für das erstinstanzliche
Verfahren fest. Es sprach den Beschwerdeführer wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig
und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten. Es regelte zudem die Kosten-
und Entschädigungsfolgen. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht.

E. 2
Gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG hat die Beschwerde an das Bundesgericht ein Begehren und
deren Begründung zu enthalten. In der Beschwerdebegründung ist nach Art. 42 Abs. 2 BGG
in gedrängter Form unter Bezugnahme auf den angefochtenen Entscheid darzulegen,
inwiefern dieser Recht verletzt. Um diesem Erfordernis zu genügen, muss die
beschwerdeführende Partei mit ihrer Kritik bei den als rechtsfehlerhaft erachteten
Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 146 IV 297 E. 1.2; 140 III 86 E. 2). Für die
Rüge der Verletzung von Grundrechten, einschliesslich der Anfechtung des Sachverhalts
wegen Willkür (vgl. Art. 97 Abs. 1 BGG ), gelten qualifizierte Rügeanforderungen ( Art.
106 Abs. 2 BGG ). Auf ungenügend begründete Rügen tritt das Bundesgericht nicht ein (
BGE 147 IV 73 E. 4.1.2).

E. 3
Die Beschwerde wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Der Beschwerdeführer wendet
sich gegen den Schuldspruch und erläutert kurz zusammengefasst, dass und weshalb "diese
ganze Geschichte kein Betrug" sein soll. In der Folge unterbreitet er dem Bundesgericht
seine eigene Sicht der Dinge, wobei er sich auch auf ein angebliches Schreiben des "High
Court of Justice" (Ghana) vom 23. April 2025 bezieht, welches er in Kopie einreicht. Das
Schreiben erging nach Erlass des angefochtenen Urteils und ist vor Bundesgericht als
(echtes) Novum nicht zulässig ( Art. 99 BGG ). Darauf ist folglich ohnehin nicht
einzugehen. Mit den Erwägungen im angefochtenen Urteil befasst sich der
Beschwerdeführer nicht. Aus seiner Beschwerde ergibt sich mithin nicht, inwiefern die
Vorinstanz bei der Beweiswürdigung und Sachverhaltsfeststellung in Willkür verfallen
wäre und/oder beim von ihr festgestellten Sachverhalt Recht verletzt hätte. Der
Begründungsmangel ist evident ( Art. 42 Abs. 2 BGG und Art. 106 Abs. 2 BGG ). Auf die
Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 4
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66
Abs. 1 BGG ). Das sinngemässe Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist wegen
Aussichtslosigkeit abzuweisen (Art. 64 Abs. 1). Dem Beschwerdeführer sind aufgrund



seiner finanziellen Lage reduzierte Kosten aufzuerlegen.

Soweit der Beschwerdeführer im Übrigen um Beigabe eines "Pflichtverteidigers" bzw.
eines unentgeltlichen Rechtsvertreters ersucht, ist ferner darauf hinzuweisen, dass es im
bundesgerichtlichen Verfahren grundsätzlich an der rechtsuchenden Partei liegt, sich einen
Anwalt zu organisieren. Das Bundesgerichtsgesetz kennt die notwendige Verteidigung
nicht. Der Umstand, dass die Beschwerde den gesetzlichen Begründungsanforderungen
nicht entspricht, begründet keine Unfähigkeit zur Prozessführung im Sinne von Art. 41
BGG .
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